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neuer Fassung). Der Abstand
zwischen den in den Tabellen
angegebenen Freigabe- und
Emissionsgrenzwerten sei
aber so gering, daß das bei
den Dosisgrenzwerten für die
Emissionen des Normalbe-
triebes zu veranschlagende
Bevölkerungsrisiko nicht um
mehrere Größenordnungen
über dem die Freigabe recht-
fertigenden „ca. 1 Mann-Sie-
vert“ liegen dürfte. Das be-
deute, daß mit der europäi-
schen Vorgabe des Grenz-
wertes für Einzelpersonen der
Bevölkerung (Art. 13 Abs. 2
der Richtlinie 96/29 Euratom)
nicht eine flächendeckende
Ausschöpfung der Dosis und
damit eine gleichmäßige Bela-
stung der Gesamtbevölkerung
in Grenzwerthöhe (entspre-
chend dreistelligen Personen-
Sievert-Größen) zugelassen
werden sollte, meint Sommer.
Solange allerdings das deut-
sche Strahlenschutzrecht da-
von absehe, einen Richtwert
für das Bevölkerungsrisiko
einschließlich dafür maßge-
bender Parameter und Kon-
trollmechanismen festzulegen,
werde mit dem auf Einzelper-
sonen zugeschnittenen Dosis-
grenzwert des § 46 StrlSchV
neuer Fassung ein unvertret-
bar hohes Erkrankungsrisiko
nach dem Umfang der sum-
mierten Gesamtdosis in Kauf
genommen.

Die gewachsene Erkenntnis
über die Schädlichkeit von
Strahlenexpositionen sind so-
mit nicht im Blick auf die
Belastung der Gesamtbevölke-
rung umgesetzt worden, stellt
Sommer fest. Der Verzicht auf
Vorsorge gegen das Bevölke-
rungsrisiko könne auch nicht
mit einem nach dem Maßstab
der praktischen Vernunft hin-
zunehmenden Restrisiko ge-
rechtfertigt werden, schon
weil es nicht jenseits des
menschlichen Erkenntnisver-
mögens liege, praktisch hand-
habbare Grenzwerte für das
Bevölkerungsrisiko festzule-
gen und zu überwachen.

Die partielle, vor allem für die
Bewohner bisheriger Überwa-
chungsbereiche mit der

Grenzwertherabsetzung (auf 1
mSv pro Jahr) erreichte Ver-
besserung passe die inländi-
sche Regelung an die europäi-
sche Vorgabe nach Artikel 13
Absatz 2 Satz 1 der Richtlinie
96/29 Euratom an, womit zu-
gleich auf den bisherigen Si-
cherheitsvorsprung der Strah-
lenschutzverordnung alter
Fassung gegenüber der alten
Euratom-Grundnorm verzich-
tet wird, stellt Sommer fest.
Die Radikalität des im euro-
päischen Recht vorgenomme-
nen Schnitts werde damit
nicht nachvollzogen. Die für
Ableitungen radioaktiver
Stoffe geltenden, der Höhe
nach unverändert gebliebenen
Grenzwerte seien zudem
durch eine Fiktion des Nach-

Einer der ebenso gravierenden
wie unverständlichen Mängel
der neuen Strahlenschutzver-
ordnung (StrlSchV) aus dem
Jahre 2001 ist die Ver-
schlechterung des Strahlen-
schutzes für Schwangere und
das ungeborene Leben. Die
absurde Begründung dafür
lautete, daß das der Gleichbe-
rechtigung der Frau diene.
Das haben wir mehrfach
scharf kritisiert (Strahlentelex
Nr. 354-355 vom 4.10.2001,
Nr. 346-347 vom 7.6.2001,
Nr. 332-333 vom 2.11.2000),
aber auch in der Diskussion
im kleinen Kreis der Grünen
Fraktion oder mit den Beam-
ten und StaatssekretärInnen
des Umweltministeriums nicht
erreichen können, daß der
Schutz Schwangerer zumin-
dest auf dem alten Niveau
bleibt, wenn er schon nicht
verbessert wird.

Zur Erinnerung: In allen frü-
heren Strahlenschutzverord-
nungen war es Schwangeren
untersagt, in den gefährlichen
Kontrollbereichen zu arbeiten.
Heute ist das erlaubt – unter
Einhaltung eines Grenzwertes
für das ungeborene Kind von
1 Millisievert von der Ankün-
digung der Schwangerschaft
an, also für etwa 6 Monate bis
zur Geburt. Es bleibt bis heute
praktisch völlig ungelöst, wie
denn die Einhaltung eines sol-
chen Grenzwertes überhaupt
überwachungstechnisch um-
setzbar wäre. Es bleibt unklar,
was in den besonders em-
pfindlichen ersten drei Mona-
ten mit der Schwangeren und
ihrem Kind passieren könnte
und es wird inzwischen all-
mählich zugestanden, daß von
der Mutter vor der Schwan-
gerschaft eingeatmete oder
heruntergeschluckte Radionu-

klide dazu führen können, daß
das ungeborene Kind allein
durch diese Radionuklide
stärker belastet wird, als die
Strahlenschutzverordnung für
die angezeigte Schwanger-
schaft mit Tätigkeiten im
Kontrollbereich insgesamt
zuläßt.

In dem Entwurf für die
Strahlenschutzverordnung
wurden seinerzeit zunächst
Tabellen mit Dosisfaktoren
für die ungeborenen Kinder
angekündigt, nach denen man
die Strahlenbelastung aus-
rechnen könnte. In der inzwi-
schen beschlossenen Fassung
hat man bemerkt, daß es sol-
che Tabellen nicht gibt und
sich darauf geeinigt, die ef-
fektive Folgedosis der Mutter
als Dosis des ungeborenen
Kindes anzunehmen.

Im Bereich der jetzt erstmals
in der Strahlenschutzverord-
nung behandelten natürlichen
Strahlenbelastungen (in dem
Bereich sogenannter „Arbei-
ten“ im Unterschied zum dem
der „Tätigkeiten“) gibt es an
einer etwas anderen Stelle
Probleme mit dem Strahlen-
schutz für Schwangere.
Strahlenschutz fängt in Kern-
kraftwerken bei 1 Millisievert
pro Jahr an. Im Bereich natür-
licher Strahlenbelastungen
muß der Unternehmer inner-
halb von 6 Monaten nach Be-
ginn der Arbeiten eine Ab-
schätzung der Strahlenbela-
stung vornehmen (§ 95 Abs.1
StrlSchV). Wenn dabei her-
auskommt, daß eine effektive
Dosis von 6 Millisievert pro
Jahr überschritten werden
kann, muß er das innerhalb
von drei weiteren Monaten
melden (§ 95 Abs. 2
StrlSchV). Für Personen, die
in diesem Bereich arbeiten,
muß die Körperdosis auf ge-
eignete Weise ermittelt wer-
den (§ 95 Abs.10 StrlSchV).
Die Ermittlungsergebnisse
müssen spätestens neun Mo-
nate nach erfolgter Strahlen-
exposition der betroffenen
Person vorliegen.

Zum Vergleich: In Kernkraft-
werken und dem Bereich der
„Tätigkeiten“ ist in Paragraph

weises ihrer Einhaltung bei
Beachtung der behördlich
festgesetzten Begrenzungen
der Aktivitätskonzentrationen
oder -mengen verwässert
worden (§ 47 Abs. 3 Satz 2
neuer Fassung). Dies sei eine
betreiberfreundliche Fest-
schreibung, die es Betroffenen
vor allem erschwere, unter
Hinweis auf Grenzwertüber-
schreitungen nachträglich ei-
nen Widerruf oder Schutz-
auflagen (§ 17 Abs. 5 Atom-
gesetz) durchzusetzen.

Referenz:
Herbert Sommer: Strahlenschutz
für die Zeiten des Ausstiegs,
DVBl Deutsches Verwaltungs-
blatt, 15.08.2002, S. 1086-1093.
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Noch weitere Verschlechte-
rung des Strahlenschutzes
für Schwangere
Neuerdings dürfen Schwangere auch untertage in
radonbelasteten Bergwerken, Schächten, Höhlen,
Radonstollen und Wasseranlagen eingesetzt werden.
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45 Absatz 5 der Strahlen-
schutzverordnung festgelegt
worden, daß von der Mittei-
lung der Schwangerschaft an
die berufliche Strahlenexposi-
tion arbeitswöchentlich zu
ermitteln und mitzuteilen ist.
Eine vergleichbare Regelung
gibt es im Bereich der „Ar-
beiten“ unter natürlichen
Strahlenbelastungen nicht.
Betrachtet man die verschie-
denen relevanten Fristen und
die genannte effektive Dosis
von 6 Millisievert, so ist völ-
lig klar, daß hier Situationen
möglich sind, in denen
Schwangere ganz erheblich
belastet werden und das erst
nach der Geburt ihres Kindes
erfahren.

Nur für den Fall, daß der Un-
ternehmer bereits angezeigt
hat, daß mehr als 6 Millisie-
vert im Jahr zustande kommen
können, gilt Paragraph 95 Ab-
satz 9 der Strahlenschutzver-
ordnung: „Sobald eine Frau,
die eine anzeigebedürftige Ar-
beit ausübt, den nach Absatz 1
Verpflichteten darüber infor-
miert hat, daß sie schwanger
ist oder stillt, hat er ihre Ar-
beitsbedingungen so zu ge-
stalten, dass eine innere be-
rufliche Strahlenbelastung
ausgeschlossen ist.“

Diese zugegebenermaßen
strenge Regelung wäre ohne
unseren ständigen Protest
wohl nicht getroffen worden,
sie löst aber die zuvor be-
schriebenen Probleme keines-
falls. Streng ist die Regelung,
weil die typische natürliche
Strahlenbelastung über das
Gas Radon erfolgt. Jeder, der
dort arbeitet, atmet es ein.
Schwangere und Stillende
müßten tatsächlich den Ar-
beitsplatz wechseln.

Ein neuer Beschluß im
Bundesrat

In der 775. Sitzung des Bun-
desrates am 26. April 2002
wurde über die Novellierung
der Röntgenverordnung abge-
stimmt. Dabei wurden im An-
hang noch einige Änderungen
der Strahlenschutzverordnung
gleich mit abgewickelt. Dar-
unter war auch eine scheinbar

harmlose Neufassung des Pa-
ragraphen 95 Absatz 9 der
Strahlenschutzverordnung:
„Sobald eine Frau, die eine
anzeigebürftige Arbeit nach
Anlage XI Teil B ausübt, den
nach Absatz 1 Verpflichteten
darüber informiert hat, daß
sie schwanger ist oder stillt,
hat er ihre Arbeitsbedingun-
gen so zu gestalten, dass eine
innere berufliche Strahlenex-
position ausgeschlossen ist.“

In der ursprünglichen Fassung
des Absatz 9 geht es um „an-
zeigebedürftige Arbeiten“, in
Absatz 1 wird auf den Anhang
XI der Strahlenschutzverord-
nung verwiesen, in dem die
„Arbeitsfelder, bei denen er-
heblich erhöhte Expositionen
durch natürliche terrestrische
Strahlenquellen auftreten kön-
nen“ in zwei Abschnitten A
und B konkret benannt sind.

In der nun neuesten Fassung
des Absatz 9 geht es nur noch
um „anzeigebedürftige Ar-
beiten nach Anlage XI Teil
B“, also nicht mehr auch um
Teil A. Für die Arbeiten nach
Teil A müssen die Arbeitsbe-
dingungen für Schwangere
oder Stillende also nicht mehr
so gestaltet werden, daß in-
nere berufliche Strahlenbela-
stung ausgeschlossen ist. Die
Schwangeren und Stillenden
arbeiten also einfach weiter in
den Arbeitsfeldern nach „Teil
A“ mit erhöhter Radon-222-
Exposition. Das sind untertä-
gige Bergwerke, Schächte und
Höhlen, einschließlich Besu-
cherbergwerken, Radon-Heil-
bädern und -Heilstollen, sowie
Anlagen der Wassergewin-
nung, der -aufbereitung und -
verteilung.

Recherchen nach dem Zustan-
dekommen dieses unglaubli-
chen Beschlusses führten zum
Umweltausschuß des Bundes-
rates, aus dem die Beschluß-
vorlage kam. Dort liegen je-
doch keine Belege dafür vor,
daß dieser Beschluß strahlen-
medizinisch vertretbar ist. Es
gibt zwar ein Protokoll der
entsprechenden Sitzung des
Bundesrat-Umweltausschus-
ses, dieses ist aber nicht öf-
fentlich zugänglich und au-

ßerdem stehe zu der strahlen-
medizinischen Frage nichts
darin. Überhaupt sei es ja der
Normalfall, daß die Bundes-
ratsmitglieder über Dinge ab-
stimmen würden, von denen
sie gar nichts verstünden. Wir
sind immerhin soweit vorge-
drungen, daß klar wurde, daß
der Vorschlag für die Neufas-
sung des Absatz 9 wohl aus
dem Bundesland Bayern
stammt. Wer persönlich dafür
verantwortlich ist, wissen wir
noch nicht. Wir würden schon
gern wissen, wer da in Bayern
an wen mit welchen Argu-
menten herangetreten ist, um
diesen Beschluß durchzubrin-
gen. Mit Schutz vor Strahlen,
mit dem Schutz schwangerer
und stillender Frauen oder gar
mit Demokratie hat das alles
wenig zu tun.

Sebastian Pflugbeil

Verbraucherschutz

Radioaktive
Zusätze in
Pflanzenschutz-,
Schädlingsbe-
kämpfungs- und
Düngemitteln

Im Entwurf der neuen Strah-
lenschutzverordnung wurde in
Paragraph 106 der genehmi-
gungsbedürftige Zusatz von
radioaktiven Stoffen und die
genehmigungsbedürftige Ak-
tivierung geregelt. In seinem
Absatz 1 stand:

„Wer bei der Herstellung ...
von Pflanzenschutzmitteln ...,
von Schädlingsbekämpfungs-
mitteln oder Stoffen nach § 1
Nr.1 bis 5 des Düngemittelge-
setzes, ..., zweckgerichtet ra-
dioaktive Stoffe zusetzt, bedarf
der Genehmigung. Satz 1 gilt
entsprechend für die Aktivie-
rung. ...“

Wir haben im Hoch- und
Fachschulbereich und im
Umweltbundesamt recher-
chiert, zu welchem Zweck

man welchen Pflanzenschutz-,
Schädlingsbekämpfungs- oder
Düngemitteln welche radio-
aktiven Stoffe zusetzt. Die
Reaktion war einhellig ent-
setzt: so etwas gebe es über-
haupt nicht! Wir haben des-
halb gefordert, die entspre-
chende Passage ersatzlos zu
streichen, was dann auch tat-
sächlich gemacht wurde.

In der 775. Sitzung des Bun-
desrates am 26. April 2002
wurde nun im Schatten der
Novellierung der Röntgenver-
ordnung diese Streichung wie-
der zurückgenommen. Heute
gilt die oben zitierte alte Fas-
sung.

Weshalb verwendet man an
dieser Stelle wohl das Wört-
chen „zweckgerichtet“? Wenn
man nicht zweckgerichtet,
aber eben doch radioaktive
Stoffe zusetzt, braucht man
wohl die Genehmigung nicht?
Noch nicht bestätigen können
wir, daß in Bayern die Kartof-
felkäfer mit untergepflügtem
Atommüll erfolgreich ausge-
rottet worden sind.

Wir bitten die Leserinnen und
Leser um zweckdienliche
Hinweise zu den tatsächlichen
Hintergründen dieser Rege-
lung.

Sebastian Pflugbeil

November 2002

Castoralarm
Für den November 2002 gibt
die Bürgerinitiative Lüchow-
Dannenberg Castoralarm und
erklärt: „Wir stellen uns
quer!“. 12 Castoren sollen ins
Wendland einrollen, teilt das
Büro der Bürgerinitiative in
Lüchow mit und lädt ein, „die
Dämmerung der Demokratie
mit uns zu erleben“.
Aktuelle Informationen und
Kontakt: BI-Büro ( 05841-
4684, www.bi-luechow-dan
nenberg.de, www.castor.de
und Castor-Infoline ( 0511-
9001250666. l


